
Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit sofort beginnender Ren-
tenzahlung und Rentengarantiezeit nach Tarif NR3203
(GN321303_202201)
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Leistung

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung ab Versicherungsbeginn

Rente

(1) Die erste Rente wird einen Monat nach dem verein-
barten Versicherungsbeginn gezahlt. Die garantierte mo-
natliche Rente wird an jedem Monatsersten gezahlt, so-
lange die versicherte Person lebt, mindestens jedoch für
die vereinbarte Dauer der (ab Versicherungsbeginn lau-
fenden) Rentengarantiezeit. Um die in den Allgemeinen
Vertragsdaten genannte garantierte Rente zu berechnen,
verwenden wir die anerkannte Rententafel
NÜRNBERGER Tafel 2013 R mit einem garantierten
Rechnungszins von 0,25 % p. a..

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person

(2) Stirbt die versicherte Person während der Rentenga-
rantiezeit, so wird die monatliche Rente bis zum Ablauf

der Rentengarantiezeit weiter gezahlt. (Beispiel: Haben
Sie eine Rentengarantiezeit von zehn Jahren vereinbart
und die versicherte Person stirbt drei Jahre nach Versi-
cherungsbeginn, zahlen wir noch sieben Jahre lang die
vereinbarte Rente.) Auf Antrag kann der Wert der bis zum
Ablauf der Rentengarantiezeit noch ausstehenden Renten
(ohne eventuelle künftige Rentensteigerungen; bei Ver-
einbarung einer teildynamischen Bonusrente: ohne die
Zusatzrente gemäß § 2 Absatz 5) auch als einmalige Ka-
pitalleistung ausgezahlt werden.
Stirbt die versicherte Person nach Ablauf der vereinbarten
Rentengarantiezeit, erbringen wir keine Leistung und der
Vertrag endet.

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung

(3) Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer
Gesamtheit an den Überschüssen und an den Bewer-
tungsreserven (siehe § 2). Während des Rentenbezugs
erfolgen Überschusszuweisungen nach § 2 Absatz 5.

§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

NÜRNBERGER
Lebensversicherung AG

Seite 1



(1) Die Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit erhalten
gemäß § 153 VVG eine Überschussbeteiligung. Diese
umfasst eine Beteiligung an den Überschüssen und den
Bewertungsreserven. Die Überschüsse und die Bewer-
tungsreserven ermitteln wir nach handels- und aufsichts-
rechtlichen Vorschriften und veröffentlichen sie jährlich im
Geschäftsbericht.

Wir erläutern Ihnen,

· wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Über-
schuss unseres Unternehmens ermitteln (Absatz 2),

· wie die Überschussbeteiligung Ihres konkreten Vertrags
erfolgt (Absatz 3),

· warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht ga-
rantieren können (Absatz 4) und

· wie wir die Überschüsse Ihres Vertrags verwenden (Ab-
satz 5).

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstan-
denen Überschuss unseres Unternehmens und wie
verwenden wir diesen?

(2) Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss
unseres Unternehmens (Rohüberschuss) ermitteln wir
nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit
der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest,
welcher Teil des Rohüberschusses für die Überschussbe-
teiligung aller überschussberechtigten Verträge zur Verfü-
gung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen
Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung
(Mindestzuführungsverordnung).
Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüber-
schusses führen wir der Rückstellung für Beitragsrücker-
stattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmit-
telbar den überschussberechtigten Versicherungsver-
trägen gutgeschrieben haben. Sinn der Rückstellung für
Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Über-
schusses über die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung dürfen wir grundsätzlich nur für
die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer ver-
wenden. Nur in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen
können wir hiervon mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde
abweichen.
Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres
Vertrags an den Überschüssen und den Bewertungsre-
serven ergeben sich hieraus noch nicht.
Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. Rentenversi-
cherungen, Risikoversicherungen) zu Bestandsgruppen
zusammengefasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die
Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksich-
tigen.

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung Ihres Ver-
trags?

(3) a) Die Überschüsse verteilen wir auf die einzelnen Be-
standsgruppen nach einem verursachungsorientierten
Verfahren und zwar in dem Maß, wie die Bestands-

gruppen zur Entstehung von Überschüssen beigetragen
haben.
Hat eine Bestandsgruppe nicht zur Entstehung von Über-
schüssen beigetragen, bekommt sie keine Überschüsse
zugewiesen.
Ihr Vertrag erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen
Bestandsgruppe, die in Ihrem Versicherungsschein ge-
nannt ist. Voraussetzung hierfür ist, dass der Bestands-
gruppe Überschüsse zugewiesen werden. Die Höhe der
Überschussanteilsätze legen wir jedes Jahr fest. Wir ver-
öffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Diesen können Sie bei uns anfordern.

b) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert
der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen im Geschäftsbericht ausgewiesen sind. Die
Bewertungsreserven, die nach gesetzlichen und auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Ver-
träge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen
nach einem verursachungsorientierten Verfahren anteilig
rechnerisch zu.
Für die Bestimmung der zuzuteilenden Bewertungsre-
serven werden einmal jährlich die zum Stichtag 30.09. er-
mittelten Bewertungsreserven herangezogen. Aufsichts-
rechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Be-
teiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise
entfällt.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteili-
gung nicht garantieren?

(4) Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen
Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur be-
grenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor ist die
Entwicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Entwick-
lung des versicherten Risikos und der Kosten ist von Be-
deutung. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung
kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch
0,00 EUR sein.

Welche Überschüsse gibt es und wie werden sie ver-
wendet?

(5) Die Überschusszuweisungen dienen der Erhöhung der
garantierten Rente.
Haben Sie die dynamische Überschussrente vereinbart,
wird jährlich die gesamte Überschusszuweisung zur Erhö-
hung der bis dahin erreichten Rente verwendet, erstmals
zum Ende des ersten Versicherungsjahres. Die jeweils er-
reichte Rentenhöhe kann nicht mehr sinken.
Haben Sie eine teildynamische Bonusrente vereinbart, er-
höht sich bereits ab Rentenzahlungsbeginn die garan-
tierte Rente um einen Zusatzbetrag. Die Höhe dieser Zu-
satzrente ändert sich, wenn sich der hierfür maßgebende
Überschussanteilsatz ändert. Ein darüber hinaus entstan-
dener Teil der Überschusszuweisung wird für eine dyna-
mische Erhöhung der garantierten Rente verwendet.
Außerdem erfolgt eine Beteiligung an den Bewertungsre-
serven. Die anteiligen Bewertungsreserven werden
einmal jährlich anhand der Rentenhöhe und der vorhan-
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denen Deckungsrückstellung der Rentenversicherungen
im Rentenbezug ermittelt, nach einem verursachungsori-
entierten Verfahren verteilt und zur Erhöhung der bis
dahin erreichten Rente verwendet, erstmals zum Ende
des ersten Versicherungsjahres.
Ein Wechsel der Überschussverwendungsarten ist ausge-
schlossen.

§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag
mit uns abgeschlossen haben. Jedoch besteht vor dem in
den Allgemeinen Vertragsdaten angegebenen Versiche-
rungsbeginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann
unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag
nicht rechtzeitig zahlen (siehe § 11 Absätze 2 und 3 und
§ 12).

§ 4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen,
Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waf-
fen/-Stoffen?

Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, auf welcher
Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir leisten auch
dann, wenn die versicherte Person in Ausübung des Po-
lizei- oder Wehrdienstes, bei inneren Unruhen, im Zusam-
menhang mit kriegerischen Ereignissen oder durch den
Einsatz bzw. das Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen ge-
storben ist.

§ 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten
Person?

Bei Selbsttötung der versicherten Person während der
Rentengarantiezeit bleiben wir bis zum Ablauf der Ren-
tengarantiezeit zur Rentenzahlung verpflichtet.

§ 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht
und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

(1) Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung ver-
pflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Um-
stände, nach denen wir in Textform (z. B. Papierform oder
E-Mail) gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig
anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für
unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit
dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.
Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrer-
heblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertrags-
erklärung, aber vor Vertragsannahme, in Textform stellen.

(2) Soll eine andere Person versichert werden, ist auch
diese - neben Ihnen - zu wahrheitsgemäßer und vollstän-
diger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

(3) Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrer-
heblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn diese
Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arg-

listig handelt, werden Sie behandelt, als hätten Sie selbst
davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

(4) Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Vor-
aussetzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

· vom Vertrag zurücktreten,
· den Vertrag kündigen,
· den Vertrag ändern oder
· den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten

können.

Rücktritt

(5) Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird,
können wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht
besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine
grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst
wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird,
haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir den Ver-
trag - möglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B. hö-
herer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungs-
schutz) - auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefah-
rerheblichen Umstände geschlossen hätten.

(6) Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter fol-
gender Voraussetzung trotzdem bestehen:

Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen
gefahrerheblichen Umstand, der

· weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls

· noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht

ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorste-
hend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig
verletzt worden ist.

(7) Wird Ihr Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf-
grund der Verletzung der Anzeigepflicht beendet, steht
uns der Einmalbeitrag in vollem Umfang zu.

(8) Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben wird,
wird die Hauptversicherung in der ursprünglichen Form
fortgeführt. Eventuell eingeschlossene Zusatzversiche-
rungen werden hingegen ohne Auszahlung eines Rück-
kaufswerts beendet. Die Rückzahlung des Einmalbeitrags
oder eine sonstige einmalige Auszahlung können Sie
nicht verlangen.

Kündigung
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(9) Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil
die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig erfolgt ist, können wir den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht (§ 19 Absätze 3 und 4 VVG) ver-
zichten wir dann, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht
schuldlos war.

(10) Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir
den Vertrag - möglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versiche-
rungsschutz) - auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten.

(11) Wenn wir den Vertrag kündigen, wird die Hauptversi-
cherung in der ursprünglichen Form fortgeführt. Eventuell
eingeschlossene Zusatzversicherungen werden hingegen
ohne Auszahlung eines Rückkaufswerts beendet.

Vertragsanpassung

(12) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir
den Vertrag - möglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versiche-
rungsschutz) - auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten (Ab-
satz 5 Satz 3 und Absatz 10), werden die anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu
vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der
nächsten Versicherungsperiode (d. h. zur nächsten Bei-
tragsfälligkeit mittags 12 Uhr) Vertragsbestandteil.

(13) Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats,
nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsanpas-
sung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

· wir im Rahmen einer Vertragsanpassung den Beitrag um
mehr als 10 % erhöhen oder

· wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten
Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die
Vertragsanpassung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

(14) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsanpassung stehen uns nur zu, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

(15) Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung
oder zur Vertragsanpassung, wenn wir den nicht ange-
zeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannten.

(16) Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsanpassung nur innerhalb eines
Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-

punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht,
die das von uns geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen
wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1
nicht verstrichen ist.

(17) Nach Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsabschluss
erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung
oder zur Vertragsanpassung. Ist der Versicherungsfall vor
Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte
auch nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzei-
gepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt
die Frist zehn Jahre.

Anfechtung

(18) Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere
Entscheidung zur Annahme des Vertrags durch unrichtige
oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beein-
flusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der versi-
cherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfech-
tung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ab-
satz 8 gilt entsprechend. Wird Ihr Versicherungsverhältnis
durch unsere Anfechtung beendet, steht uns der Einmal-
beitrag in vollem Umfang zu.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung des Vertrags

(19) Die Absätze 1 bis 18 gelten entsprechend, wenn der
Versicherungsschutz nachträglich erweitert wird und des-
halb eine erneute Risikoprüfung vorgenommen wird. Die
Fristen nach Absatz 17 beginnen mit der Änderung des
Vertrags bezüglich des geänderten Teils neu.

Erklärungsempfänger

(20) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur
Vertragsanpassung sowie zur Anfechtung üben wir durch
eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber
abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevoll-
mächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein Be-
zugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung ent-
gegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden
oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können
wir den Inhaber des Versicherungsscheins als bevoll-
mächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen.

§ 7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt
wird?

(1) Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere
Kosten einen amtlichen Lebensnachweis der versicherten
Person verlangen. Zudem können wir verlangen, dass
uns die Auskünfte nach § 16 vorgelegt werden.

(2) Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüg-
lich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden.
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Außerdem sind uns auf Kosten des Anspruchstellers ein-
zureichen:

· der Versicherungsschein,
· eine amtliche Sterbeurkunde, die Alter und Geburtsort

der versicherten Person enthält,
· eine Mitteilung der Todesursache.

(3) Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen sind an uns
zurückzuzahlen.

§ 8 Wo sind die vertraglichen Verpflichtungen zu er-
füllen?

(1) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsbe-
rechtigten auf das uns angegebene Konto. Bei Überwei-
sungen in Länder außerhalb des Europäischen Zahlungs-
verkehrsraumes (SEPA) trägt der Empfangsberechtigte
die damit verbundene Gefahr. Eine Auszahlung in anderer
Weise, insbesondere in bar oder per Scheck, ist ausge-
schlossen.

(2) Die Übermittlung Ihres Beitrags erfolgt auf Ihre Gefahr
und Ihre Kosten. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszah-
lung genügt es, wenn Sie termin- oder fristgerecht (siehe
§ 11 Absätze 2 und 3) alles getan haben, damit der Bei-
trag bei uns eingeht.

§ 9 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1) Wir können Ihnen den Versicherungsschein sowie
Nachträge in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) übermit-
teln. Stellen wir diese als Dokument in Papierform aus,
dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die Ausstellung
als Urkunde verlangen.

(2) Den Inhaber der Urkunde des Versicherungsscheins
können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus
dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in
Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass
uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nach-
weist.

§ 10 Wer erhält die Leistung?

(1) Als unser Versicherungsnehmer können Sie be-
stimmen, wer die Leistung erhält. Gegebenenfalls bedarf
es hierzu zusätzlich einer Zustimmung Dritter. Wenn Sie
keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie bzw. im Falle
Ihres Todes an Ihre Erben.

Bezugsberechtigung

(2) Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine
andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll
(Bezugsberechtigter).

a) Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, er-
wirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung

erst mit dem Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls.
Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt des
jeweiligen Versicherungsfalls jederzeit widerrufen. Wenn
wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer Rente ein
eigener Versicherungsfall ein.

b) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-
berechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die
Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen
ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung
des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

(3) Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt
des jeweiligen Versicherungsfalls grundsätzlich ganz oder
teilweise an Dritte abtreten und verpfänden, wenn und so-
weit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Anzeige und Form

(4) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts
(Absatz 2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (Ab-
satz 3) sind nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom
bisherigen Berechtigten in Textform (z. B. Papierform,
E-Mail) angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte
sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es
können aber auch andere Personen sein, sofern Sie be-
reits zuvor Verfügungen (z. B. unwiderrufliche Bezugsbe-
rechtigung, Abtretung, Verpfändung) getroffen haben.

Beitrag

§ 11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung be-
achten?

(1) Die Beitragszahlung zu Ihrem Vertrag erfolgt durch
einen Einmalbeitrag.

(2) Den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich (d. h.
ohne schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Vertrags
zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in
den Allgemeinen Vertragsdaten genannten Versiche-
rungsbeginn.

(3) Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie
bis zum Fälligkeitstag (Absatz 2) alles getan haben, damit
der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des
Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zah-
lung in folgendem Fall als rechtzeitig:

· Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden
und

· Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden
nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsauf-
forderung erfolgt.
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(4) Sie müssen den Einmalbeitrag auf Ihre Gefahr und
Ihre Kosten zahlen.

§ 12 Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht
rechtzeitig zahlen?

(1) Wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen,
können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom
Vertrag zurücktreten. Wir sind nicht zum Rücktritt berech-
tigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht
rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

(2) Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z. B. Papierform, E-Mail) oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leis-
tungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nach-
weisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu
vertreten haben.

Kündigung

§ 13 Können Sie Ihre Versicherung kündigen?

Kündigung

(1) Eine sofort beginnende Rentenversicherung können
Sie nicht kündigen.

Keine Beitragsrückzahlung

(2) Die Rückzahlung des Einmalbeitrags können Sie nicht
verlangen.

Kosten

§ 14 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in
Rechnung?

(1) In folgenden Fällen stellen wir Ihnen pauschal Kosten
gesondert in Rechnung:

· Erstellung von Ersatzurkunden oder Abschriften des
Versicherungsscheins oder eines Nachtrags;

· Rückläufer im Lastschriftverfahren;
· Durchführung von Vertragsänderungen.

(2) Wir haben uns bei der Bemessung der jeweiligen Pau-
schale an dem bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand
orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Be-
messung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall
dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die Pauschale.
Sofern Sie uns nachweisen, dass die Pauschale der Höhe
nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie ent-
sprechend herabgesetzt.

Sonstige Vertragsbestimmungen

§ 15 Was gilt, wenn sich Ihre Postanschrift und/oder
Ihr Name ändern?

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns un-
verzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. An-
dernfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind be-
rechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (z. B. Setzen
einer Zahlungsfrist) mit eingeschriebenem Brief an Ihre
uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall
gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des ein-
geschriebenen Briefs als zugegangen. Dies gilt auch,
wenn Sie den Vertrag für Ihren Gewerbebetrieb abge-
schlossen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt
haben.

(2) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 1 entspre-
chend.

§ 16 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben Sie?

(1) Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Er-
hebung, Speicherung, Verarbeitung und/oder Meldung
von Informationen und/oder Daten zu Ihrem Vertrag ver-
pflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen In-
formationen, Daten und Unterlagen

· bei Vertragsabschluss,
· bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
· auf Nachfrage

unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfü-
gung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, so-
weit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Ver-
trag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maß-
geblich ist.

(2) Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind
derzeit beispielsweise alle Umstände, die für die Beurtei-
lung

· Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit und/oder
Steuerpflicht,

· der steuerlichen Ansässigkeit und/oder Steuerpflicht
dritter Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben,
und

· der steuerlichen Ansässigkeit und/oder Steuerpflicht des
Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen derzeit insbesondere die deutsche oder aus-
ländische(n) Steuer-Identifikationsnummer(n), das Ge-
burtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche
Umstände dies nach der derzeitigen Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie der FATCA-USA-Umsetzungs-
verordnung oder dem Finanzkonten-Informationsaus-
tauschgesetz entnehmen.

(3) Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten
und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung
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stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzli-
chen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die
zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies
gilt auch dann, wenn gegebenenfalls keine steuerliche
Ansässigkeit im Ausland besteht.

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten nach den Ab-
sätzen 1 und 2 kann dazu führen, dass wir unsere Leis-
tung nicht zahlen. Dies gilt so lange, bis Sie uns die für
die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen
Informationen zur Verfügung gestellt haben.

§ 17 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwen-
dung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

§ 18 Streitschlichtungsstelle, Aufsichtsbehörde und
Gerichtsstand

Versicherungsombudsmann

(1) Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung
nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal
nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt
hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versiche-
rungen wenden.

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de
Telefon 0800 3696000*
Fax 0800 3699000*
* kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhän-
gige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlich-
tungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen. Verbraucher, die diesen
Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail)
abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde
auch online an die Plattform

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform
an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.
Für Fragen können Sie sich auch per E-Mail
(info@nuernberger.de) an uns wenden.

Versicherungsaufsicht

(2) Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder
treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab-
wicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zustän-
dige Aufsicht wenden.
Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Auf-
sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
poststelle@bafin.de
Telefon 0228 4108-0
Fax 0228 4108-1550

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist
und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden
kann.

Gerichtsstand

Außerdem haben Sie die Möglichkeit den Rechtsweg zu
beschreiten. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsvermittlung gilt:

(3) Für Klagen gegen uns ist das Gericht zuständig, in
dessen Bezirk unser Sitz liegt.
Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie
keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person
sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie
Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

(4) Klagen gegen Sie müssen wir bei dem Gericht er-
heben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie
keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person
sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren
Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

(5) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen
die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren
Sitz haben. Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische
Person sind und Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung ins
Ausland verlegen.

Begriffsbestimmungen

Allgemeine Vertragsdaten: Die Allgemeinen Vertrags-
daten finden Sie im Versicherungsschein und gegebenen-
falls in den Ihnen übermittelten Nachträgen.

AVB: Damit sind diese Allgemeinen Bedingungen ge-
meint.

Versicherte Person: Das ist die Person, auf deren Leben
die Versicherung abgeschlossen ist. Sind Sie versicherte
Person, aber nicht Versicherungsnehmer (z. B. weil Ihr
Arbeitgeber die Versicherung abgeschlossen hat), dann
sprechen wir Sie in den Bedingungen und anhängenden
Textteilen nicht unmittelbar an. Die dort festgelegten
Rechte und Pflichten betreffen nämlich vorrangig nur den
Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner.
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Versicherungsjahr: Damit ist der Zeitraum eines Jahres
umfasst, beginnend jeweils an dem Monatsersten eines
jeden Jahres, mittags 12 Uhr, der dem Datum des in den
Allgemeinen Vertragsdaten dokumentierten Versiche-
rungsbeginns entspricht.

Versicherungsmonat: Dieser dauert jeweils von einem
Monatsersten, mittags 12 Uhr, bis zum nächsten Monats-
ersten, mittags 12 Uhr.

Versicherungsnehmer: Das ist die natürliche oder juristi-
sche Person bzw. rechtsfähige Personengesellschaft, die
die Versicherung beantragt hat und unser Vertragspartner
wird. Er wird als solcher in den Allgemeinen Vertrags-
daten genannt.

Versicherungsperiode: Diese entspricht einem Versi-
cherungsmonat.
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